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f) Mithilfe bei der Anlage von Mitschurin
feldern,-

g) Auswertung der Bodenuntersuchungsergeb
nisse und Aufstellung von Düngungsplänen,

h) Pflege, Lagerung und Anwendung der Wirt
schaftsdünger und der Handelsdünger^

i) Grünlandbewirtschaftung (neuzeitlicheWei- 
denutzung, Feldfutterbau, Zwischenfrucht
bau, Heuwerbung, Gärf utterberei tung usw.),

]') Saatenpflege und Unkrautbekämpfung,
k) Pflanzenschutz,
l) Ernteeinbringung,

m) Mitwirkung bei der Festsetzung des Ablie
ferungssolls,

n) Mitwirkung bei der Kontrolle der abgelie
ferten landwirtschaftlichen Produkte bei 
den Erfassungsstellen (Feuchtigkeitsbestim-

> mung bei Getreide, Schmutzprozente bei 
Rüben usw.),

o) Obst- und Gemüsebau;
2. auf dem Gebiete der Viehwirtschaft auf

a) Beratung der Bauern über Haltung, Pflege, 
Fütterung und Nutzung des gesamten Vieh
bestandes,

b) Durchführung der Leistungsprüfungen bei 
allen Kühen sowie in den Herdbuchbestän
den für Schweine, Milchschafe und Ziegen. 
Anfertigung von Jahresabschlüssen über 
die Milch-, Milchfett- und Fruchtbarkeits
leistung jedes unter Leistungsprüfung ste
henden Tieres. Auswertung der Ergebnisse 
der Milchleistungsprüfungen zur Ermitt
lung von Leistungsfamilien und Leistungs
stämmen,

c) Mitwirkung bei der Durchführung der Mol
kereiauslieferungskontrolle,

d) Teilnahme an der Schlachtviehklassifizie
rung,

e) Mitwirkung bei der Festsetzung des Ablie
ferungssolls,

f) Durchführung von Nachzucht- und sonstigen 
Schauen (Dorfschauen, Stallbegehungen) so
wie von Melklehrgängen,

g) Überwachung der Deckstationen der VdgB 
(BHG).

A r t i k e l  5 
Die Ausbildung der Wirtschaftsberater hat nach 

dem durch das Ministerium für Land- und Forst
wirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik

im Einvernehmen mit der VdgB (BHG) auf gestell
ten Lehrplan zu erfolgen.

A r t i k e l  6
(1) Die Einstellung der Landeswirtschaftsberater 

und ihrer Fachberater erfolgt durch die Ministerien 
für Land- und Forstwirtschaft der Länder. Sie be
darf der Zustimmung des Ministeriums für Land- 
und Forstwirtschaft der Deutschen Demokratischen 
Republik.

(2) Die Einstellung der Kreiswirtschaftsberater 
einschl. ihr^r Fachberater erfolgt durch die Räte der 
Kreise. Sie bedarf der Zustimmung der Ministerien 
für Land- und Forstwirtschaft der Länder.

(3) Die Einstellung der Ackerbau- und der Vieh
wirtschaftsberater erfolgt durch die VdgB (BHG).

A r t i k e l  7
Die personellen und sachlichen Kosten der Dorf

wirtschaftsberater trägt die VdgB (BHG). Bis zur 
organisatorischen und finanziellen Festigung der 
Dorfgenossenschaften wird der VdgB (BHG) für das 
Jahr 1951 ein Zuschuß aus Haushaltsmitteln des 
Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft der 
Deutschen Demokratischen Republik zur Anstellung 
von vorerst bis zu 750 Ackerbauberatern in Schwer
punktgemeinden gewährt.

A r t i k e l  8
(1) Die bisher von den Milchviehhaltern geleiste

ten Gebühren für die Stall- und Anlieierungskon- 
trolle entfallen. Dafür ist als Beitrag zur Finanzie
rung der Milchkontrolle und Viehwirtschaftsbera
tung im Bereich der VdgB (BHG) von den Molke
reien 1 DPf je Kilo abgelieferter Milch einzubehal
ten. Dieser Betrag ist monatlich auf das Sonderkonto 
„Viehwirtschaftsberatung“ beim Landesverband der 
VdgB (BHG) abzuführen.

(2) Die Gebühren für die Leistungsprüfung bei 
Herdbuchziegen und Herdbuchmilchschafen betragen 
jährlich je Stück 3 DM, die Gebühren für Schweine
leistungsprüfung je Wurf 3 DM. Diese Gebühren 
sind von den Tierhaltern am Ende des Jahres an die 
zuständige VdgB (BHG) abzuführen.

A r t i k e l  9
Die vorstehende Durchführungsbestimmung tritt 

mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 30. Januar 1951
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft

S c h o l z
Minister

Berichtigung
Im § 1 Abs. 1 der Ersten Durchführungsbestim

mung vom 27. Dezember 1950 zur Verordnung über 
die vertragliche Ablieferung von Gemüse im Jahre 
1951 (GBl. 1951 S. 13) muß es in der 3 Zeile statt 
„Spätgemüsesorten“ richtig heißen: „Spätgemüse
arten“. In der 6. Zeile ist hinter „Erbsen (Pflück
erbsen),“ vor „Sellerie“ einzufügen: „Möhren,“.
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